
Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  01.12.2022

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, 
Stadtgestaltung und Wohnen

30.11.2022 öffentlich

zu TOP 3.11
Erneuerung der Eisenbahnüberführung Burgtor zur Aufwertung der Verbindung 
Innenstadt/Nordstadt
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 25703-22)

Hierzu liegt vor  Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/die Grünen) (Drucksache Nr.: 25703-22-
E1):
Bündnis 90/Die Grünen bitten um Beratung und Beschlussfassung des folgenden Prüfauftrags:

1. die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwiefern das östliche Auflager der 
Brückenkonstruktion in seiner derzeitigen Position bei gleichzeitiger Öffnung des 
Brückenbauwerks nach Nordwesten bestehen bleiben kann. 

2. Außerdem wird darum gebeten, die verkehrstechnische Notwendigkeit der zwei 
Rechtsabbiegerspuren in Richtung Burgwall sowie die Abbiegespuren in Richtung Steinstraße 
und Heiligegartenstraße zu prüfen. 

3. Zudem wird darum gebeten, den Erhalt und die Aufwertung der nordöstlich anschließenden 
gastronomischen Nutzungen sowie die Weiterführung einer aktivierenden 
Erdgeschossnutzung im Verbindungsraum zu prüfen. 

Begründung: 
Zu 1. Die westliche Erweiterung des Brückenbauwerk bringt – wie in der Vorlage beschrieben – einige 
Vorteile im Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer*innen mit sich. Die Öffnung des jetzigen 
Brückenbauwerks in Richtung Münsterstraße betont jedoch die historische Relevanz dieser Achse. Im 
Zuge der Neugestaltung der Münsterstraße soll diese stadträumliche wichtige Verbindung erhalten 
bleiben. Daher ist die neu geschaffene Platzsituation als Entree der Nordstadt zu begrüßen. Ein Erhalt 
der jetzigen Lage des östlichen Widerlagers und damit des gerade zulaufenden Gehwegs bei 
gleichzeitigem Erhalt der neuen Wegeführung für den Rad- und Autoverkehr würde diese Situation 
stadträumlich weiter betonen. 

Zu 2. Die Umbaumaßnahmen zum Wallring und zur Achse Steinstraße, Heiligegartenstraße sehen die 
im Rahmen des Masterplans Mobilität vorgeschlagenen infrastrukturellen Verbesserungen 
insbesondere für den Radverkehr vor. Perspektivisch ist mit Blick auf die Ziele der Stadt Dortmund zur 
Klimaneutralität 2035 und den im Masterplan Mobilität vorgesehenen Maßnahmen mit einer 
Reduzierung des MIV-Anteils insbesondere in den verdichteten Innenstadtbezirken zu rechnen. Aus 
diesem Grund soll für die Einzelmaßnahme Burgtor die Reduzierung auf jeweils zwei Fahrspuren 
geprüft werden. 

Zu 3. Gastronomische und ähnliche Nutzungen bzw. die Aktivierung der Erdgeschosszone auch 
unterhalb des Brückenbauwerks sorgen für ein erhöhtes Sicherheitsempfinden für diese sehr wichtige 
Fußwegeachse zwischen Innenstadt und Nordstadt. Eine funktionale stadträumliche Verknüpfung 
zwischen den zentralen Versorgungsbereichen Münsterstraße/Brückstraße in Form von aktivierenden 
Nutzungen würde die in der Vorlage beschriebenen positiv zu bewertenden Maßnahmen 
(Beleuchtung, Kulturwerbung,...) unterstützen und zur sozialen Kontrolle und einem größeren 
Sicherheitsempfinden beitragen. 

AKUSW, 30.11.2022: 

Herr Rm Dudde wirbt um Zustimmung zum o. a. Prüfauftrag seiner Fraktion.



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Herr Rm Weber führt an, dass seine Fraktion der Vorlage zustimmen werde. Man begrüße hierbei 
ausdrücklich, dass danach keine Fahrspuren wegfallen sollen und eine Planung von Hauskante zu 
Hauskante erfolge. Zum Prüfauftrag der Fraktion B‘90/Die Grünen sehe man Punkt 2 kritisch, da 
hierbei eine weitere Fahrspur wegfallen könnte. Daher würde man Punkt 2 des Prüfauftrages nicht 
mittragen.

Abstimmung zum o.a. Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/die Grünen) (Drucksache Nr.: 25703-
22-E1):

Unter Berücksichtigung des o.a. Abstimmungsverhaltens der CDU-Fraktion zu Punkt 2 fasst 
der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen mehrheitlich, bei einer 
Gegenstimme (Fraktion AfD) folgenden Beschluss:

1.Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwiefern das östliche Auflager der Brückenkonstruktion in 
seiner derzeitigen Position bei gleichzeitiger Öffnung des Brückenbauwerks nach Nordwesten 
bestehen bleiben kann. 

2. Außerdem wird darum gebeten, die verkehrstechnische Notwendigkeit der zwei 
Rechtsabbiegerspuren in Richtung Burgwall sowie die Abbiegespuren in Richtung Steinstraße und 
Heiligegartenstraße zu prüfen. 

3..Zudem wird darum gebeten, den Erhalt und die Aufwertung der nordöstlich anschließenden 
gastronomischen Nutzungen sowie die Weiterführung einer aktivierenden Erdgeschossnutzung im 
Verbindungsraum zu prüfen. 

Abstimmung zur Vorlage:

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen empfiehlt dem Rat der 
Stadt Dortmund einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Erneuerung der 
Eisenbahnüberführung durch die Deutsche Bahn zur Kenntnis. Aufgrund der städtebaulichen 
Aufwertung durch eine qualitativ hochwertigere Verbindung und der verkehrlichen Erfordernis einer 
zukunftsweisenden und sicheren Fuß- und Radverkehrsführung beschließt der Rat der Stadt 
Dortmund, ein Verlangen auszusprechen hinsichtlich einer Verbreiterung des Straßenquerschnitts, 
einer Vergrößerung der Durchfahrtshöhe und die Brücke senkrecht zur Gleisachse auszurichten. 
Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, eine Planungsvereinbarung für die weitere Planung mit den 
sachberührten Stellen der Deutschen Bahn AG bzw. DB Netz AG abzuschließen. 



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  12.12.2022

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

08.12.2022 öffentlich

zu TOP 7.9
Erneuerung der Eisenbahnüberführung Burgtor zur Aufwertung der Verbindung 
Innenstadt/Nordstadt
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 25703-22)

Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende Empfehlung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen vom 30.11.22 vor:

Hierzu liegt vor  Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/die Grünen) (Drucksache Nr.: 
25703-22-E1):
Bündnis 90/Die Grünen bitten um Beratung und Beschlussfassung des folgenden Prüfauftrags:

1. die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwiefern das östliche Auflager der Brückenkonstruktion 
in seiner derzeitigen Position bei gleichzeitiger Öffnung des Brückenbauwerks nach Nordwesten 
bestehen bleiben kann. 

2. Außerdem wird darum gebeten, die verkehrstechnische Notwendigkeit der zwei 
Rechtsabbiegerspuren in Richtung Burgwall sowie die Abbiegespuren in Richtung Steinstraße 
und Heiligegartenstraße zu prüfen. 

3. Zudem wird darum gebeten, den Erhalt und die Aufwertung der nordöstlich anschließenden 
gastronomischen Nutzungen sowie die Weiterführung einer aktivierenden Erdgeschossnutzung 
im Verbindungsraum zu prüfen.

Begründung: 
Zu 1. Die westliche Erweiterung des Brückenbauwerk bringt – wie in der Vorlage beschrieben –
einige Vorteile im Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer*innen mit sich. Die Öffnung des 
jetzigen Brückenbauwerks in Richtung Münsterstraße betont jedoch die historische Relevanz 
dieser Achse. Im Zuge der Neugestaltung der Münsterstraße soll diese stadträumliche wichtige 
Verbindung erhalten bleiben. Daher ist die neu geschaffene Platzsituation als Entree der 
Nordstadt zu begrüßen. Ein Erhalt der jetzigen Lage des östlichen Widerlagers und damit des 
gerade zulaufenden Gehwegs bei gleichzeitigem Erhalt der neuen Wegeführung für den Rad-
und Autoverkehr würde diese Situation stadträumlich weiter betonen. 

Zu 2. Die Umbaumaßnahmen zum Wallring und zur Achse Steinstraße, Heiligegartenstraße 
sehen die im Rahmen des Masterplans Mobilität vorgeschlagenen infrastrukturellen 
Verbesserungen insbesondere für den Radverkehr vor. Perspektivisch ist mit Blick auf die Ziele 
der Stadt Dortmund zur Klimaneutralität 2035 und den im Masterplan Mobilität vorgesehenen 
Maßnahmen mit einer Reduzierung des MIV-Anteils insbesondere in den verdichteten 
Innenstadtbezirken zu rechnen. Aus diesem Grund soll für die Einzelmaßnahme Burgtor die 
Reduzierung auf jeweils zwei Fahrspuren geprüft werden. 

Zu 3. Gastronomische und ähnliche Nutzungen bzw. die Aktivierung der Erdgeschosszone auch 
unterhalb des Brückenbauwerks sorgen für ein erhöhtes Sicherheitsempfinden für diese sehr 
wichtige Fußwegeachse zwischen Innenstadt und Nordstadt. Eine funktionale stadträumliche 
Verknüpfung zwischen den zentralen Versorgungsbereichen Münsterstraße/Brückstraße in 
Form von aktivierenden Nutzungen würde die in der Vorlage beschriebenen positiv zu 
bewertenden Maßnahmen (Beleuchtung, Kulturwerbung,...) unterstützen und zur sozialen 
Kontrolle und einem größeren Sicherheitsempfinden beitragen. 

AKUSW, 30.11.2022: 

Herr Rm Dudde wirbt um Zustimmung zum o. a. Prüfauftrag seiner Fraktion.



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Herr Rm Weber führt an, dass seine Fraktion der Vorlage zustimmen werde. Man begrüße 
hierbei ausdrücklich, dass danach keine Fahrspuren wegfallen sollen und eine Planung von 
Hauskante zu Hauskante erfolge. Zum Prüfauftrag der Fraktion B‘90/Die Grünen sehe man 
Punkt 2 kritisch, da hierbei eine weitere Fahrspur wegfallen könnte. Daher würde man Punkt 2 
des Prüfauftrages nicht mittragen.

Abstimmung zum o.a. Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/die Grünen) (Drucksache Nr.: 
25703-22-E1):

Unter Berücksichtigung des o.a. Abstimmungsverhaltens der CDU-Fraktion zu Punkt 2 
fasst der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen 
mehrheitlich, bei einer Gegenstimme (Fraktion AfD) folgenden Beschluss:

1.Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwiefern das östliche Auflager der 
Brückenkonstruktion in seiner derzeitigen Position bei gleichzeitiger Öffnung des 
Brückenbauwerks nach Nordwesten bestehen bleiben kann. 

2. Außerdem wird darum gebeten, die verkehrstechnische Notwendigkeit der zwei 
Rechtsabbiegerspuren in Richtung Burgwall sowie die Abbiegespuren in Richtung Steinstraße 
und Heiligegartenstraße zu prüfen. 

3..Zudem wird darum gebeten, den Erhalt und die Aufwertung der nordöstlich anschließenden 
gastronomischen Nutzungen sowie die Weiterführung einer aktivierenden Erdgeschossnutzung 
im Verbindungsraum zu prüfen. 

Abstimmung zur Vorlage:

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen empfiehlt dem 
Rat der Stadt Dortmund einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Erneuerung der 
Eisenbahnüberführung durch die Deutsche Bahn zur Kenntnis. Aufgrund der städtebaulichen 
Aufwertung durch eine qualitativ hochwertigere Verbindung und der verkehrlichen Erfordernis 
einer zukunftsweisenden und sicheren Fuß- und Radverkehrsführung beschließt der Rat der 
Stadt Dortmund, ein Verlangen auszusprechen hinsichtlich einer Verbreiterung des 
Straßenquerschnitts, einer Vergrößerung der Durchfahrtshöhe und die Brücke senkrecht zur 
Gleisachse auszurichten. Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, eine Planungsvereinbarung 
für die weitere Planung mit den sachberührten Stellen der Deutschen Bahn AG bzw. DB Netz 
AG abzuschließen. 

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften folgt der Empfehlung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen aus der Sitzung vom 30.11.22.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt 
einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Erneuerung der 
Eisenbahnüberführung durch die Deutsche Bahn zur Kenntnis. Aufgrund der städtebaulichen 
Aufwertung durch eine qualitativ hochwertigere Verbindung und der verkehrlichen Erfordernis einer 
zukunftsweisenden und sicheren Fuß- und Radverkehrsführung beschließt der Rat der Stadt 
Dortmund, ein Verlangen auszusprechen hinsichtlich einer Verbreiterung des Straßenquerschnitts, 
einer Vergrößerung der Durchfahrtshöhe und die Brücke senkrecht zur Gleisachse auszurichten. 
Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, eine Planungsvereinbarung für die weitere Planung mit den 
sachberührten Stellen der Deutschen Bahn AG bzw. DB Netz AG abzuschließen. 
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